
 

Gemeinde Neuendeich 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0435/2019/ND/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 15.07.2019 

Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-460 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich 10.09.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Neuendeich 25.09.2019 öffentlich 

 

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 
2019 
 
Sachverhalt: 
 
Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 500,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu 
berichten. 
 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2019 belaufen sich 
auf insgesamt 1.433,73 € 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-entfällt- 
.  
 
 
Finanzierung: 
 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch 
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 1. Halb-
jahr 2019 wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
___________________ 

     Pliquet 

 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2019 
 
 
 



Haushaltsstelle
Bezeichnung der 

Haushaltsstelle

Soll nach dem 

Haushaltsplan 

(einschl. 

Nachtrags-

haushalt)

Anordnungs-       

soll
Mehrbetrag

davon bereits 

berichtet/ 

genehmigt

noch zu 

berichten
B e g r ü n d u n g

mit Soll-

veränderungen

€ € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8

36000.600000 Kosten für Veranstaltungen 1.200,00 1.416,10 216,10 0,00 216,10 Osterfeuer 2019 und Entsorgung

55000.700000 Zuschüsse an Vereine 0,00 461,59 461,59 0,00 461,59 Zuschuss an den TSV Neuendeich zu den 

Reparaturkosten des Holzhauses
63000.520000 Kauf von Geräten und 

Straßenschilder

500,00 623,79 123,79 0,00 123,79 Beschilderung Rosengarten, 2 neue SD 

Karten Tempomessgerät  
70000.510000 Unterhaltungskosten 

Abwasserbeseitigungsanlage

30.000,00 30.159,65 159,65 0,00 159,65 Div. Wartungs- und Reparaturkosten an den 

Pumpstationen
13000.935001 Erwerb eines LF 10 0,00 472,60 472,60 0,00 472,60

Gesamt 31.700,00 33.133,73 1.433,73 0,00 1.433,73

1.433,73 Stand 15.07.2019Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 

500,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über 

die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Gemeinde Neuendeich

Information des Bürgermeisters

für das 1. Halbjahr 2019 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

H:\Dateien\FINANZEN\Haushaltsüberschreitungen\Neuendeich\Haushaltsüberschreitungen 2019\Bericht BGM 1. Halbjahr 2019.xls
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Gemeinde Neuendeich 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0434/2019/ND/BV 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 08.07.2019 

Bearbeiter: Frank Wulff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Neuendeich 25.09.2019 öffentlich 

 

Entscheidung über den Sitz des Amtes Geest und Marsch Südholstein 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Amtsausschuss des Amtes Geest und Marsch Südholstein hat in seiner Sitzung 
am 18.12.2018 beschlossen, einen Gewerbemietvertrag zur Nutzung von Räumlich-
keiten in einem auf dem Grundstück Wedeler Ch. 21 in Heist von der Raiffeisenbank 
Elbmarsch neu zu errichtendem Gebäude abzuschließen. Die Verwaltung des Amtes 
Geest und Marsch Südholstein soll in diesem Gebäude künftig, voraussichtlich ab 
Herbst 2020, untergebracht werden. Das jetzige Amtsgebäude in der Amtsstraße 12, 
25436 Moorrege wird in diesem Zuge komplett verlassen. Für die Gemeinde Moorre-
ge besteht ein Vorkaufsrecht für das Grundstück mit jetzigem Amtsgebäude, wozu 
die Gemeinde bereits schriftlich mitgeteilt hat, es ausüben zu wollen. In der Sitzung 
der Gemeindevertretung Moorrege am 27.06.2019 wurde der Beschluss gefasst, ei-
ne interfraktionelle Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit der künftigen Nutzung der 
Immobilie befassen soll. 
 
Mit dem Wechsel der Verwaltung in die Gemeinde Heist soll der Wechsel des Sitzes 
des Amtes Geest und Marsch Südholstein einher gehen. Gemäß § 1 Abs. 2 Amts-
ordnung (AO) entscheidet über den Sitz eines Amtes das Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein nach Anhörung der Ge-
meindevertretungen der beteiligten (amtsangehörigen) Gemeinden sowie des Kreis-
tages des Kreises Pinneberg.  
 
Für den Beschluss des Ministeriums, aber auch in der Stellungnahme des Kreistages 
und der Gemeindevertretungen sind die Grundsätze des § 2 AO zu beachten. Bei 
der Entscheidung des Ministeriums sind in erster Linie Sinn und Zweck der Amtsord-
nung und die Aufgaben „Zusammenarbeit zwischen Amt, Gemeinde und Gemeinde-
einwohnern“ zu wahren. Grundsätzlich kommt für den Amtssitz der in der Regional-
planung festgelegte zentrale Ort (ländlicher Zentralort, Unterzentrum) in Betracht. 
Einen solchen Ort gibt es aber innerhalb des Amtsgebietes nicht. Nach Sinn und 
Zweck der Amtsordnung kommt dem Ort der Verwaltung für die Bestimmung des 
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Amtssitzes eine große Bedeutung zu (VG Schleswig). Ein Grundsatz, nur die größte 
oder bevölkerungsreichste Gemeinde auswählen zu können, besteht nicht. Grund-
sätzlich sind die örtlichen Verhältnisse (Standort weiterbildender Schulen, Einkaufs-
möglichkeiten, die Versorgung mit ärztlichen Dienstleistungen und weiteren Dienst-
leistungen im Sinn der Daseinsvorsorge), im Besonderen Wege-, Verkehrs-, Schul- 
und Wirtschaftsverhältnisse, aber auch die kirchlichen, kulturellen und geschichtli-
chen Beziehungen zu berücksichtigen. 
Es ist davon auszugehen, dass in keiner Amtsgemeinde ein deutlicher Schwerpunkt 
nach Bevölkerungszahl und -dichte und sonstigen Gegebenheiten erkennbar ist. In 
der Gemeinde Moorrege befindet sich zwar die einzige weiterführende Schule im 
Amtsbereich; sie bietet jedoch nur den Schulzweig „Gemeinschaftsschule“ an. Alle 
anderen Arten weiterführender Schulen befinden sich in den umliegenden Städten. 
Grundschulen befinden sich sowohl in Heist, Appen, Haseldorf, Heidgraben, Hetlin-
gen, Holm und Moorrege. Ein Schwerpunkt des Amtsgebietes in einer Gemeinde des 
Amtes hinsichtlich der Schulverhältnisse ist insoweit nicht auszumachen. Dies gilt 
auch für die Einkaufsmöglichkeiten. Neben einiger Bäckerei -und Schlachtereibetrie-
be in einigen Gemeinden sowie größerer Nahversorger in den Gemeinden Heist, 
Holm und Moorrege müssen die Einwohner zur Erledigung größerer Einkäufe bzw. 
spezieller Einkäufe in die umliegenden Städte fahren. Ähnlich ist es hinsichtlich der 
ärztlichen Versorgung. Es befindet sich in mehreren Gemeinden eine hausärztliche 
Arztpraxis sowie Zahnärzte. Für alle weiteren ärztlichen Dienstleistungen müssen die 
Einwohner des Amtsbezirkes in die umliegenden Städte fahren. Angesichts dieser 
Gegebenheiten muss man davon ausgehen, dass keine Gemeinde im Amtsgebiet 
einen wesentlichen Schwerpunkt bildet.  
Für den Amtssitz sind die Wege- und Verkehrsverhältnisse ausschlaggebend, denn 
die Verwaltung muss für alle EinwohnerInnen gut erreichbar sein. Der künftige Ver-
waltungssitz in Heist erfüllt diese Maßstäbe. Er liegt direkt an der B431 und ist mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, zumal sich direkt vor dem neuen Ver-
waltungssitz eine Bushaltestelle befindet.  
 
Für das Innenministerium gilt immer zunächst der Grundsatz, dass die Verwaltung 
am Amtssitz zu führen ist. Diese befindet sich aufgrund freiwilliger Entscheidung des 
Amtsausschusses künftig in Heist. Es liegen keine ausschlaggebenden Anhaltspunk-
te dafür vor, den Amtssitz in Moorrege zu belassen bzw. in einer anderen Gemeinde 
festzulegen. Nach der bisherigen Entscheidungspraxis führt die Verlegung der Ver-
waltung eines Amtes grundsätzlich zu einer Verlegung des Amtssitzes. Es gibt hier 
wohl keine Anhaltspunkte, um von dieser Praxis abzuweichen. Zu beachten ist dabei 
auch, dass davon auszugehen ist, dass der Amtsausschuss und die Ausschüsse des 
Amtsausschusses künftig ihre Sitzungen im neuen Amtshaus in Heist abhalten wer-
den. 
 
Wie bereits erwähnt, hat das Ministerium vor seiner Entscheidung die Gemeindever-
tretungen und den Kreistag „anzuhören“. Eine Anhörung bedeutet die Verpflichtung 
zur Kenntnisnahme der geäußerten Argumente, nicht jedoch deren zwingende Über-
nahme in die Entscheidung. Das Innenministerium macht sich somit ein Bild über die 
Auffassungen der einzelnen Gremien. Zur Vorbereitung der Entscheidung des Minis-
teriums über den Sitz des Amtes legt nach § 6 der Durchführungsverordnung zur 
Amtsordnung der Landrat folgende Unterlagen vor: 
 
1. die Beschlüsse der Gemeindevertretungen und Amtsausschüsse der betroffenen 
Gemeinden sowie Auszüge aus den Sitzungsniederschriften, 



 
2. den Beschluss des Kreistages sowie einen Auszug aus der Sitzungsniederschrift, 
 
3. einen Bericht zu den örtlichen Verhältnissen, im Besonderen den Wege-, Ver-
kehrs-, Schul- und Wirtschaftsverhältnissen, den kirchlichen, kulturellen und ge-
schichtlichen Beziehungen sowie zu den finanziellen Auswirkungen. 
 
Auch bereits bei der Änderung des Namens des Amtes hatte der Landrat diese Un-
terlagen vorzulegen, so das grundsätzlich auf die vorliegenden Berichte verwiesen 
werden kann. 
 
 
 
Finanzierung: -/-  
 
 
Fördermittel durch Dritte: -/- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung Neuendeich ist der Auffassung, dass die Gemeinde Heist 
als künftiger Ort der Verwaltung des Amtes Geest und Marsch Südholstein auch Sitz 
des Amtes werden soll. Gegen diese Entscheidung sprechen seitens der Gemeinde-
vertretung keine Gründe, die dem Sinn und Zweck der Amtsordnung widersprechen. 
Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-
Holstein wird gebeten, entsprechend so zu entscheiden.    
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Pliquet  
 
 
 





 

Gemeinde Neuendeich 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0438/2019/ND/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 15.08.2019 

Bearbeiter: Melanie Pein AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bau-, Umwelt- und Wegeausschuss der Ge-
meinde Neuendeich 

04.09.2019 öffentlich 

 

Änderung bzw. Neuaufstellung der Außenbereichssatzung nach § 35 
Abs. 6 BauGB für das Gebiet Schlickburg 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Es liegt eine mündliche Anfrage eines Anwohners der Straße Schlickburg vor, der 
sich gern erweitern möchte. Für diesen Bereich gilt die Satzung der Gemeinde Neu-
endeich über die erleichterte Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich nach § 35 
Abs. 6 BauGB für das Gebiet Schlickburg (Außenbereichssatzung). In dieser Sat-
zung sind Baugrenzen festgesetzt, die eine Erweiterung nicht ermöglichen.  
In einem Gespräch zwischen einem Vertreter der Baugenehmigungsbehörde des 
Kreises Pinneberg, dem Bürgermeister und der Verwaltung wurde abgestimmt, dass 
die Baugrenzen entfernt werden können. 
Hierfür ist die Änderung der Satzung notwendig. Es wurde hierfür ein Angebot vom 
Stadtplanungsbüro Elbberg in Hamburg angefordert, da dieses Planungsbüro bereits 
die bestehende Satzung erarbeitet hat. Laut dem beigefügten Angebot wird vorge-
schlagen statt einer Änderung, die bestehende Satzung aufzuheben und eine neue 
Außenbereichssatzung zu erlassen, um den Aufwand, mit zwei Satzungen arbeiten 
zu müssen, zu vermeiden. 
Das Verfahren für die Änderung oder Neuaufstellung einer Satzung ist bzgl. der Be-
teiligung der Öffentlichkeit, der Träger öffentlicher Belange und der Behörden und 
auch zeitlich gesehen identisch.  
Für die Ausarbeitung des Planentwurfs, der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der grenzüberschreitenden Unter-
richtung der Gemeinden entstehen laut Angebot des Stadtplanungsbüros Elbberg 
Kosten in Höhe von 2.698,92 Euro. 
 
 
 
Finanzierung: 
Der Gemeinde Neuendeich entstehen durch die Änderung bzw. Neuaufstellung der 
Außenbereichssatzung „Schlickburg“ gemäß § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch Kosten in 
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Höhe von 2.698,92 Euro. Diese Kosten sind für das Haushaltsjahr 2019 nicht im 
Haushalt eingeplant.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bau-, Umwelt- und Wegeausschuss der Gemeinde Neuendeich beschließt: 
 
1. die Neuaufstellung/Änderung der Satzung der Gemeinde Neuendeich über die 
erleichterte Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich nach § 35 Abs. 6 BauGB für 
das Gebiet Schlickburg (Außenbereichssatzung)  
Es werden folgende Planungsziele verfolgt: Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 
BauGB, die Wohnzwecken oder kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben die-
nen, kann nicht entgegengehalten werden, dass sie einer Darstellung des Flächen-
nutzungsplanes über Flächen für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder 
die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. 
 
2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB). 
 
3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfs, der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der grenzüberschreitenden 
Unterrichtung der Gemeinden soll das Stadtplanungsbüro Elbberg aus Hamburg be-
auftragt werden. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Pliquet 
 
 
 
Anlagen: 
Angebot des Stadtplanungsbüros Elbberg 
Aktuelle Fassung der Außenbereichssatzung  
 
 
 



Kruse und Rathje Partnerschaft mbB 
Architekt und Stadtplaner 

Straßenbahnring 13, 20251 Hamburg 
Tel. 040 460955-60, mail@elbberg.de, www.elbberg.de 

Gemeinde Neuendeich 
über 
Amt Geest und Marsch Südholstein 
Frau Melanie Pein 
Amtsstraße 12 
25436 Moorrege 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde Neuendeich     
Neuaufstellung / Änderung der Außenbereichssatzung Schlickburg  
nach § 35 Abs. 6 BauGB 

Leistungsangebot und Honorarermittlung 

 
Geltungsbereich der Satzung, ohne Maßstab 

 
Hamburg, den 19.07.2019 
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0. Aufgabenstellung 
Die Außenbereichssatzung Schlickburg aus dem Jahre 2010 soll geändert werden. Die Beschränkung 

von neuen Bauten auf bestimmte Gebiete innerhalb der Satzung soll aufgehoben werden. Um nicht 

mit zwei Satzungen arbeiten zu müssen, schlagen wir vor, die Satzung insgesamt neu aufzustellen 

und die bisherige Satzung aufzuheben. 

Der vorgeschlagene Geltungsbereich ist auf der Titelseite dargestellt und kann im Verfahren noch 

geändert werden. 

Die Leistungen teilen sich in folgende Leistungsbausteine auf: 

1. Satzung mit Begründung, 

2. Leistungen zur Verfahrensbetreuung. 

1. Satzung mit Begründung 

1.1. Leistungen Satzung 

Die Satzung wird im Maßstab 1:1.000 mit Planzeichnung und ggfls. einigen wenigen textlichen Fest-

setzungen und Begründung erarbeitet. Die Größe des Geltungsbereichs beträgt rund 13,1 ha. 

1.2. Planungshonorar  

Die Leistungen werden zum Pauschalhonorar nach veranschlagtem Stundenaufwand auf der Basis 

von Tagewerken angeboten. Dabei wird von folgenden Stundensätzen ausgegangen: 

Geschäftsführer / Leitende Angestellte: € 90,00 /Stunde   
für technische Mitarbeiter (Dipl.-Ing., M.Sc.): € 69,00 /Stunde   
für techn. Zeichner und Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, B.Sc.: € 56,00 /Stunde   
für sonstige Hilfskräfte: € 27,00 /Stunde 

Ein Tagewerk setzt sich zusammen aus 8 Arbeitsstunden zu einem gemittelten Stundensatz von netto 

€ 67,50. Daraus ergibt sich ein Tagessatz von netto € 540,00. 

Der Aufwand wird veranschlagt auf 4 Tagewerke. Damit ergibt sich ein Planungshonorar von netto 

(4 x € 540,00=) € 2.160,00. 

2. Leistungen zur Verfahrensbetreuung 
Zusätzlich zu den Grundleistungen sollen besondere Leistungen zur Verfahrensbetreuung erbracht 

werden. Im Wesentlichen wird es sich hierbei um die Erstellung von Sitzungsvorlagen für die politi-

schen Gremien handeln. Voraussichtlich wird ein Abwägungsvorschlag nach der gemeinsamen Be-

hördenbeteiligung / öffentlichen Auslegung erforderlich. Abwägungsvorschläge sind bis zu einem 

Aufwand von insgesamt 4 Stunden in den Grundleistungen enthalten. Der darüber hinausgehende 

Aufwand wird auf Basis der o.g. Stundensätze nach Aufwand abgerechnet. Dieser Ansatz ist für ein 

Normalverfahren voraussichtlich ausreichend. Bei Einwendungen von Nachbarn insbesondere mit 

Unterstützung von Rechtsanwälten kann der Aufwand aber auch wesentlich höher sein. 
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Alle Kopier- und Sachkosten gemäß Abschnitt 4. „Allgemeines / Nebenkosten“ sind in der allgemei-

nen Nebenkostenpauschale von 5 % enthalten, lediglich der Aufwand für Verschickungen von Mehr-

fachexemplaren z. B. zur Behördenbeteiligung (Kopierkosten, Anschreiben, Verteiler erstellen, Post-

versand, Einstellung in elektronische Beteiligungsverfahren) wird nach Aufwand auf Nachweis abge-

rechnet. 

3. Allgemeines / Nebenkosten 
Grundlage des Angebots ist die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in der z. Zt. 

geltenden Fassung vom 11.07.2013. 

Die Grundleistungen zu den oben angebotenen Planungen enthalten die Teilnahme an insgesamt bis 

zu 1 Sitzung oder Termin (Sitzungen von politischen Gremien, Bürgerbeteiligungen, Abstimmungsge-

spräche mit dem Auftraggeber, beteiligten Behörden, Fachgutachtern, Grundeigentümern, Investo-

ren, Nutzern, Rechtsanwälten u. ä.). Die Teilnahme an Sitzungen darüber hinaus wird als zusätzliche 

Leistung abgerechnet. 

Werden zusätzliche oder besondere Leistungen erforderlich, so werden diese nach Zeitaufwand auf 

der Basis der o. g. Stundensätze abgerechnet. Bei Bedarf sind wir gern bereit, für Teilleistungen Pau-

schalangebote abzugeben. Zusätzliche und besondere Leistungen sind nur nach besonderer Beauf-

tragung zu erbringen. 

Zu den besonderen Leistungen zählen: 

• Entwicklung von städtebaulichen Konzepten oder städtebaulichen Entwürfen sowie von Funkti-

onsplänen. 

• Entwicklung von sich grundsätzlich unterscheidenden B-Plan-Varianten. 

• Entwicklung von Gestaltungsempfehlungen und Stellungnahmen zu Einzelvorhaben. 

• Evtl. erforderliche Fachgutachten (z. B. Baugrundgutachten, Schallgutachten). 

• Koordinieren von Planungsbeteiligten, Moderation von Planungsverfahren, Ausarbeiten von Leis-

tungskatalogen für Leistungen Dritter, Mitwirken bei Vergabeverfahren für Leistungen Dritter 

(Einholung von Angeboten, Vergabevorschläge), Prüfen und Bewerten von Leistungen Dritter. 

• Sitzungsteilnahmen über die oben in den Grundleistungen eingeschlossenen Sitzungen hinaus, 

die nach Anlage 9 zur HOAI besondere Leistungen sind, dort Nr. 3.b (Vorabstimmung mit Pro-

jektbeteiligten und Fachbehörden) und Nr. 5.r (Teilnahme an Sitzungen von politischen Gremien 

des Auftraggebers oder Sitzungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung). 

• Mitwirkung bei Grundstücksverhandlungen und bei der Gestaltung von Vertragsunterlagen, z.B. 

städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen (jedoch keine Rechtsberatung in Sinne des 

Rechtsdienstleistungsgesetzes).  

• Datenzusammenstellung und -aufbereitung für Präsentationen und Vorträge Dritter. 

• Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten im Sinne von § 4b BauGB für Leistungen 

außerhalb des Bebauungsplans, die über die Grundleistungen hinausgehen (z. B. Versand der 

Planunterlagen für die Behördenbeteiligung, Erstellung von Sitzungsvorlagen, Bekanntma-

chungstexten oder Protokollen). 

• Herstellung von Unterlagen zur Information der Öffentlichkeit und zur Beteiligung der Bürger 

(Broschüren, Internetdarstellung der Pläne, Plakatierung im Stadtraum). 
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• Einsatz und zur Verfügung stellen von Tontechnik und Aufnahmegeräten. 

• Umarbeitung der Unterlagen in andere als beim Auftragnehmer vorliegende Datenformate, z. B. 

für die Darstellung in Geoinformationssystemen. 

• Erstellung von Datenbanken und deren Anbindung an die Planzeichnung. 

• Wesentliche Planänderungen und Wiederholung von Verfahrensschritten, die nicht durch den 

Auftragnehmer verursacht sind. 

• Zusammenfassende Erklärung. 

• Benachrichtigen von Bürgern und Behörden, die Stellungnahmen abgegeben haben, über das 

Abwägungs(zwischen)ergebnis. 

Nebenkosten und Auslagen werden nach Erfahrungswerten und aus Gründen der Praktikabilität 

pauschal mit 5 % des Nettohonorars zuzüglich Mehrwertsteuer berechnet. Darin sind alle Aufwen-

dungen wie Fahrtkosten, bürointerne Kopierkosten, Telefon und Porto enthalten, nicht jedoch Kos-

ten für Kartenunterlagen und Luftbilder, sowie für Mehrfachexemplare der Planunterlagen für die 

Beteiligung der Bürger, Ausschüsse und der Träger öffentlicher Belange. Ebenfalls enthalten ist auf 

Wunsch die Übergabe der Planung in digitaler Form (Microsoft-Word- oder PDF-Dateien, Zeichnun-

gen auch im Format DXF oder DWG für AutoCAD). 

Zusätzlich wird die gesetzliche Mehrwertsteuer in der jeweils gültigen Höhe berechnet. 

Der Auftragnehmer erhält auf Anforderung Abschlagszahlungen, die dem im Einzelnen nach-

zuweisenden erbrachten Leistungsstand entsprechen. 

Quellenangaben und Veröffentlichung 

Bilder und Texte aus anderen Werken werden von uns ordnungsgemäß zitiert und mit Quellenanga-

ben versehen (Zitatrecht nach § 51 Urheberrechtsgesetz). Dies deckt auch eine Veröffentlichung un-

serer Werke ab, sofern dies nicht zu kommerziellen Zwecken geschieht und unser Werk im Ganzen 

veröffentlicht wird. Die isolierte Entnahme und Veröffentlichung einzelner Abbildungen oder Textzi-

tate kann hingegen das Urheberrecht verletzen. Wir empfehlen in diesem Fall, die Rechtslage zu prü-

fen und sich gegebenenfalls mit dem Rechteinhaber in Verbindung zu setzen. 

Abbildungen, Karten und Fremdpläne (z.B. aus durch den Auftraggeber beauftragten Gutachten) 

können wir daher nur in unsere Unterlagen übernehmen, wenn sie ordnungsgemäß zitiert und mit 

Quellenangaben versehen sind. 

Honorarübersicht 

Satzung mit Begründung   € 2.160,00 
+ 5 % Nebenkosten von € 2.160,00 + €  108,00 

Zwischensumme einschl. Nebenkosten netto = € 2.268,00 
+ 19 % Mehrwertsteuer + €  430,92 

Honorar brutto = € 2.698,92 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

__________________________  

Gerd Kruse 
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Gemeinde Neuendeich 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0416/2018/ND/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 21.11.2018 

Bearbeiter: Stefan Rieger AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Neuendeich 06.12.2018 öffentlich 

 

Erweiterung des Aufgabenumfanges für den Bereich der Unterhaltung 
von gemeindlichen Rad- und Gehwegen 
 
Sachverhalt: 
Von einigen verbandsangehörigen Kommunen ist im Jahr 2006 als Anregung an den 
Wegeunterhaltungsverband (WuV) herangetragen worden, auch die Unterhaltung / 
Instandsetzung von gemeindlichen Rad- und Gehwegen in den Leistungsumfang des 
Verbandes mit aufzunehmen. 
Mit diesem Thema hat sich dann der Verband in den nächsten 2 Jahren befasst. 
Nach Aussage der Kommunalaufsicht des Kreises Pinneberg bedarf es für diesen 
Aufgabenumfang der Zustimmung aller verbandsangehörigen Gemeinden. 
Die Aufnahme dieser Leistung ist dann an der Ablehnung einiger Gemeinden ge-
scheitert. In der konstituierenden Verbandsversammlung Ende Juli 2018 ist diese 
Angelegenheit erneut thematisiert worden. Von Seiten des Verbandes wurde zu-
gesichert, sich dieser Sache erneut anzunehmen. 
Der WuV bittet durch die politischen Gremien prüfen zu lassen ob ein Interesse auf 
freiwilliger Basis für die Erweiterung des Aufgabenumfanges zur Unterhaltung von 
gemeindlichen Rad- und Gehwegen besteht. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Wenn es sich mit den Rad- und Gehwegen ebenso verhält wie mit den gemeindli-
chen Straßen, spricht aus Sicht der Verwaltung nichts dagegen. Die laufende Unter-
haltung wird sowieso weiterhin durch das Amt für die Gemeinden durchgeführt /   
sichergestellt. 
 
 
 
Finanzierung: 
Kosteneinplanung und Sicherstellung im Haushalt 2019/ 2020   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
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Keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gem. Neuendeich entscheidet sich für: 
 
Variante 1: Die Unterhaltung von gemeindlichen Rad- und Gehwegen dem WuV zu 
übertragen. 
 
Variante 2: : Die Unterhaltung von gemeindlichen Rad- und Gehwegen nicht an den 
WuV zu übertragen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Reinhard Pliquet 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 



 

Gemeinde Neuendeich 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0439/2019/ND/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 21.08.2019 

Bearbeiter: Inka Backer AZ: 960-226 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich 10.09.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Neuendeich 25.09.2019 öffentlich 

 

Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer ab 
2020 
 
Sachverhalt: 
In der Gemeinde Neuendeich wurde die Hebesätze für die Grundsteuer A (unbebau-
te Grundstücke) und B (bebaute oder bebaubare Grundstücke) zum 1.1.2015 ange-
passt. Seinerzeit wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A von 260 % auf 290 % 
und für die Grundsteuer B von 280 %. auf 290 % erhöht. 
Bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz nicht verändert und beträgt seit 2006 
unverändert 320 %. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Finanzausschuss Neuendeich hat in seiner Sitzung am 18. September 2018 be-
reits über eine Anpassung der Hebesätze ab 2019 beraten und beschlossen, von 
einer Anpassung abzusehen. Weiter wurde seinerzeit entschieden, in der vorletzten 
Sitzung 2019 erneut über eine Anpassung der Hebesätze ab 2020 zu beraten. 
 
Der Haushaltserlass des Landes Schleswig-Holstein für das Jahr 2019 sah einen 
Nivellierungssatz für die Grundsteuer A und B von jeweils 332 %. und für die Gewer-
besteuer von 335 % vor. Der Haushaltserlass für das Jahr 2020 liegt noch nicht vor 
und wird frühestens Ende September 2019 erwartet. Daher kann zu den Nivellie-
rungssätzen 2020 noch keine Aussage gemacht werden. 
 
Für die Berechnung der vom Land Schleswig-Holstein zu leistenden Schlüsselzuwei-
sungen wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewer-
besteuer) der Gemeinde Neuendeich vom 1.7. bis 30.6. zugrunde gelegt. 
Ist dieses Aufkommen aufgrund eines niedrigeren Hebesatzes der Gemeinde gerin-
ger als das mögliche Ist-Aufkommen mit den Nivellierungssätzen, wird das mögliche 
Ist-Aufkommen für die weitere Berechnung zugrunde gelegt. Die jährliche Schlüssel-
zuweisung der Gemeinde Neuendeich würde dadurch geringer ausfallen. 
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- 2 - 
 

Liegt der Hebesatz der Gemeinde dagegen über dem Nivellierungssatz steht die 
Mehreinnahme der Gemeinde zu, da für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 
immer der Nivellierungssatz zugrunde gelegt wird. 
 
Den beigefügten Anlagen kann entnommen werden, wie sich die Haushaltsansätze 
für die Realsteuern verändern könnten. 
 
Verwaltungsseitig wird empfohlen, die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie 
für die Gewerbesteuer ab 2020 anzupassen.  
 
 
Finanzierung: 
Die Haushaltsansätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer 
könnten entsprechend der beigefügten Anlage erhöht werden. 
Weiter ist beispielhaft aufgeführt, mit welcher jährlichen Mehrbelastung ein Grund-
stückseigentümer bzw. Gewerbetreibender in etwa rechnen muss. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Hebesätze ab 2020 wie 
folgt anzupassen: 
 
a) 
Grundsteuer A  von bisher 290 %.  auf 332 %  bzw. 335 % 
Grundsteuer B von bisher 290 %  auf 332 %  bzw. 335 % 
Gewerbesteuer  von bisher 320 %  auf 335 %  bzw.  340 % 
 
oder 
 
b) 
Die Hebesätze ab 2020 für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer 
werden aufgrund des neuesten Haushaltserlasse auf die dort empfohlenen Nivellie-
rungssätze angepasst. 
 
 
 
 
__________________ 
Pliquet 
Bürgermeister 
 
Anlagen: 2 Vergleichsberechnungen 
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Gemeinde Neuendeich 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0437/2019/ND/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 25.07.2019 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Soziales,  Jugend , Senioren und 
Kultur der Gemeinde Neuendeich 

28.08.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich 10.09.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Neuendeich 25.09.2019 öffentlich 

 

Zuschussantrag vom Wendepunkt e.V. für das Jahr 2020 
 
Sachverhalt: 
 
Der Wendepunkt e.V. hat mit Schreiben vom 25.06.2019 (siehe Anlage) einen Antrag 
auf Zuschuss für das Jahr 2020 in Höhe von 215,00 Euro gestellt. Die Einzelheiten 
können dem Antrag entnommen werden. 
 
In den vergangenen Jahren wurde ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 215,00 Euro 
geleistet. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Entfällt 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2020 eingeplant werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
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Der Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Kultur empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem Wendepunkt e.V. für das 
Jahr 2020 einen Zuschuss in Höhe von 215,00 Euro zu gewähren.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Pliquet 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag Wendepunkt e.V.   
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Gemeinde Neuendeich 
 
 

Haushalt 
 

Vorlage Nr.: 0436/2019/ND/HH 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 17.07.2019 

Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 03/903-760/19 
1. Nachtrag 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich 10.09.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Neuendeich 25.09.2019 öffentlich 

 

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 
 
Sachverhalt: 
In dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die Ansätze des Ursprunghaushaltes an 
die mittlerweile eingetretenen Veränderungen bzw. zu erwartenden Entwicklungen 
angepasst.  
Durch die Veränderungen vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von 
bisher 926.600 € um 10.300 € auf jetzt 936.900 €. Die Einnahmen und Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt erhöhen sich jeweils um 4.700 €, die des Vermögenshaushal-
tes um je 5.600 € 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
-entfällt-    
 
 
 
Finanzierung: 
Aufgrund der Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltes kann der Allgemeinen 
Rücklage statt einer geplanten Zuführung in Höhe von 32.200 € nur Betrag von 1.200 
€ zugeführt werden. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage beträgt dann 
169.634,51 €. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die 1. Nachtragshaushalts-
satzung der Gemeinde Neuendeich sowie den 1. Nachtragshaushaltsplan mit seinen 
Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 zu beschließen. 
 

TOP Ö  11TOP Ö  11



 
 
------------------------ 
Pliquet 
 
 
 
Anlage: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019  
 
 
 
 
 



1. Nachtragshaushaltssatzung   
der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr  2 0 1 9 

 

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.9.2019 folgende 
Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

  
erhöht um vermindert 

um 
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 

einschließlich der Nachträge 

gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf 

  EUR EUR EUR EUR 

1. im 
Verwaltungshaushalt 

    

 die Einnahmen  4.700 0 851.900 856.600 

 die Ausgaben 16.900 12.200 851.900 856.600 

2. 
im 
Vermögenshaushalt 

    

 die Einnahmen  5.600 0 74.700 80.300 

 die Ausgaben 36.600 31.000 74.700 80.300 

 
 

 
 
Neuendeich, den 26.9.2019          
 
Gemeinde Neuendeich  
 
 
Bürgermeister   
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